
Niedersächsische Landgesellschaft mbH 
Geschäftsstelle Osnabrück 
Am Schölerberg 6 
49082 Osnabrück 
Silke Kämper 
Telefon:	05 41/9 57 33-30 
Telefax:	05 41/9 57 33-33 
E-Mail:	 Silke.Kaemper@nlg.de 
www.nlg.de  
Bitte beachten Sie auch die Folgeseiten

Nördlich Schlossstraße 
Gemeinde Belm 

 
EXPOSÉ 

Gartenhofhäuser

Elisabeth-Selbert-Weg



Hinweis: Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen 
Form verzichtet. Es wird darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen 
Form als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Belm entwickelt die NLG 
das Baugebiet „Nördlich Schlossstraße„ in der Gemeinde Belm

Lage der Grundstücke
Das Gebiet liegt im nordöstlichen Bereich des Gemeindegebietes und wird im Nor-
den durch die Wiesenstraße, östlich durch den Astruper Weg und südlich durch die 
Schlossstraße eingefasst. 
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Durch die optimale Anbindung an die B 51 sind die umliegenden Zentren Osnabrück,  
Ostercappeln, Bohmte oder Bad Essen schnell erreicht.



Verkaufsobjekt
Die Baugrundstücke zur Errichtung von Gartenhofhäusern liegen nördlich und südlich 
des Elisabeth-Selbert-Weges. Der nördliche Teil hat eine Gesamtgröße von 2.422 m² 
und der südliche Teil von 2.419 m².  
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Konzeptausschreibung für Investoren und  
Bauherrengesellschaften
Bitte reichen Sie Ihren Konzeptvorschlag gemäß den Kriterien der anliegenden  
Bewertungsmatrix ein. Wünschenswert ist bei Einreichung Ihres Konzepts eine  
Visualisierung.

Die Auswertung der Konzepte erfolgt durch die NLG in Abstimmung mit der  
Gemeinde Belm.  

Abgabefrist für das Konzept nebst Mindestgebot in Höhe von 230,-- €/qm ist der  
01. Oktober 2025. 

Bitte reichen Sie zu ihrem Konzept einen Bonitätsnachweis oder ggf. auch  
Referenzen zu ähnlichen Projekten ein.  

Maßgeblich für den Eingang ist der Eingangstempel der NLG.

Allgemeine Vorgaben
Es ist für das Baugebiet eine Bauverpflichtung nebst Wiederkaufsrecht festgelegt, d.h. 
im Kaufvertrag ist geregelt, dass die Ketttenhäuser gemäß dem eingereichten Pla-
nungskonzept bis zum 31.12.2028 bezugsfertig zu erstellen.
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Bewerber
 
Anlagen

Name A
   

Kategorie Kriterien
max.

Punktzahl
Wohnungspolitik Zielgruppe

Wohnen für alle Generationen : Alleinstehende, Paare, Familien, Senioren …
Wohnungsbau
Gewünscht ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum  

anfängliche Miete pro m² __________ €  

Die Kaufenden verpflichten sich bei Vermietung die Miete für 5 Jahre zu 
gewährleisten. Nach Ablauf von 5 Jahren sind Mieterhöhungen nach § 558 
BGB zulässig, bzw. nach Maßgabe der Wohnbauförderstelle

geplanter Verkaufspreis __________ € pro m²  
(ohne Maler- und Belagsarbeiten sowie ohne Außenanlagen)

15

Funktion/Architektur Stellplätze / E-Mobilität

Stellplätze mit Ladesäulen für E-Autos und E-Bikes

Qualität Freiraumplanung
Green Living, Gartenplanung mit Nutzgarten
Raumaufteilung
funktionelle Raumauteiliung, lichtdurchflutete Räume

Barrierefreiheit
Hierzu zählen u.a. begehbare Duschen, verbreiterte Türen (zumindest im EG),
Zugang zum Haus.

Fassadengestaltung / Architektur

Kombination von nachhaltligen Baustoffen 

Summe 20

Energie/ Nachhaltigkeit Energieeinsparungen über Standard KFW 40 
Passivhaus

Nutzung von nachwachsencden Rohstoffen

klimaneutrales Bauen , Energieeffizienz

Summe 15

Kaufpreis Angebot Kaufpreis Grundstück

________________ €/m²

Summe 15

Gesamtsumme 65

Gewichtung Wohnungspolitik 10%

Funktion/Architektur 20%

Energie/ Nachhaltigkeit 30%

Kaufpreis 40%

Gesamtpunkte 100%

Vergabe "Nördlich Schlossstraße"

Bewertungsmatrix zur Vergabe von Grundstücken 
zur Bebauung mit Gartenhofhäusern

 
VERGABE „Nördlich Schlossstraße“ 
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Fachplanungen 

Einzelheiten zu den planerischen Vorgaben entnehmen Sie bitte dem Bebauungsplan 
Nr. 57 Nördlich Schlossstraße unter :
https://gis.belm.de:443/bpl/csw/ServePdfFile.action?uuid=af84c3af-6ad8-44d4-abd4-27e08ba3fe52

Erschließung des Baugebiets
Die Erschließung  der Grundstücke erfolgt durch die NLG aufgrund eines zwischen  
der Gemeinde Belm, dem Wasserverband Wittlage und der NLG abgeschlossenen  
Erschließungsvertrages.

Im Kaufpreis ist ein Beitrag für die Erschließungsanlagen gemäß § 127 Abs. 2 BauGB 
enthalten. 

Die Entwässerungsbeiträge für die Baugrundstücke im Vertragsgebiet (Regen- und 
Schmutzwasserbeseitigung einschließlich des ersten Grundstücksanschlusses) sind 
von der NLG abgelöst. 

Die Trinkwasserversorgung bis auf das Grundstück ist durch den Wasserverband  
Wittlage hergestellt worden.

Die Versorgungsleitungen für Strom und Glasfaser wurden von den zuständigen  
Versorgungsunternehmen innerhalb des künftigen öffentlichen Straßenbereichs  
verlegt. Die Herstellung der Hausanschlüsse erfolgt im Auftrag des Käufers.

Rechtsanspruch
Ein Rechtsanspruch auf den Verkauf besteht nicht. Die Gemeinde Belm hat das  
Recht das Auswahlverfahren ohne Angaben von Gründen gegenüber dem Investor  
zu beenden. Auslagen werden nicht erstattet.



 
BEBAUUNGSPLAN 

Für die an den „Astruper Weg“ und/oder die „Wiesenstraße“ angrenzenden Allemei-
nen Wohngebiete (WA) wird ein Zu- und Abfahrtsverbot zu den vorgenannten Straßen 
festgesetzt.
Eine entsprechende 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 57 liegt im Entwurf vor.
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